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(2) Anlieger haben gegenüber den Rechtsträgern oder Eigen
tümern öffentlicher Straßen Anspruch auf finanziellen Aus
gleich der Nachteile, die auf Grund ihrer Anliegerpflichten 
bei

— der Veränderung bzw. dem vollständigen oder teilweisen 
Abriß von Gebäuden oder baulichen Anlagen,

— der Beseitigung bzw. Umsetzung von Anpflanzungen 

eingetreten sind.

(3) Der Ausgleich umfaßt die Kosten der Maßnahme und 
die eingetretene Wertminderung. Bürgern sind unzumutbare 
vermögensrechtliche Nachteile, die ihnen durch die Erfüllung 
von Anliegerpflichten entstehen, auch dann auszugleichen, 
wenn sie nicht durch Maßnahmen gemäß Abs. 2 hervorgerufen 
wurden.

(4) Anspruch auf finanziellen Ausgleich der Nachteile be
steht nicht, wenn die Maßnahmen verursacht worden sind, 
weil Anliegerpflichten schuldhaft nicht eingehalten wurden.

(5) Ist es zur Gewährleistung der öffentlichen Nutzung er
forderlich, können den Rechtsträgern, Eigentümern oder son
stigen Nutzern von Grundstücken, die nicht unmittelbar an 
öffentliche Straßen angrenzen, ebenfalls Pflichten gemäß 
Abs. 1 auferlegt werden. Die Absätze 2 bis 4 gelten entspre
chend.

§19

Stütz- und Geröllmauern

(1) Rechtsträger oder Eigentümer öffentlicher Straßen haben 
Stütz- und Geröllmauern, die der Sicherheit der öffentlichen 
Straße dienen, materiell und finanziell zu planen, zu errichten 
und auf eigene Kosten instand zu halten.

(2) Sie sind für die Instandhaltung, Erhaltung oder Erwei
terung von Stützmauern auch dann verantwortlich, wenn diese 
Stützmauern
— Grundstücke, Gebäude oder bauliche Anlagen, die persön

liches Eigentum der Burger sind, stützen und
— durch Instandhaltungs-, Erhaltungs- oder Erweiteruhgs- 

maßnahmen an öffentlichen Straßen erforderlich werden.

In allen anderen Fällen regelt sich die Verantwortung nach 
den Rechtsvorschriften.

§20

Freihaltung von Flächen

(1) Auf Flächen, die für die langfristige Erhaltung oder 
Erweiterung der Straßen, welche ausschließlich der öffent
lichen Nutzung dienen, frei zu halten sind, dürfen Gebäude 
oder bauliche Anlagen grundsätzlich nicht errichtet werden. 
Ihre Freihaltung ist durch Bausperren durchzusetzen, die die 
zuständigen örtlichen Staatsorgane aussprechen.

(2) Die Flächen dürfen, sofern aus gesellschaftlichen Grün
den ausnahmsweise Standort- sowie andere Nutzungs
genehmigungen erteilt werden müssen, nur unter der Be
dingung bebaut werden, daß

— die für die langfristige Erhaltung oder Erweiterung der 
Straßen verantwortlichen örtlichen Staatsorgane und das 
Ministerium für Verkehrswesen ihre Zustimmung erteilt 
haben,

— nur solche Gebäude oder bauliche Anlagen errichtet wer
den, deren Beseitigung ohne größeren Aufwand möglich 
ist,

— eine erforderlich werdende Veränderung oder Beseitigung 
der errichteten Gebäude oder baulichen Anlagen auf Ko
sten ihrer Rechtsträger oder Eigentümer ohne Anspruch 
auf Entschädigung erfolgt.

§21

Anlagen des ruhenden Verkehrs

(1) Anlagen des ruhenden Verkehrs sind in die städtebau
liche und räumliche Gestaltung einzubeziehen. Sie sind ent
sprechend den gesellschaftlichen Bedürfnissen und volkswirt
schaftlichen Möglichkeiten nach einheitlichen Verkehrs- und 
verfahrensrechtlichen Grundsätzen zu planen, zu errichten 
und zu nutzen.

(2) Das Ministerium für Verkehrswesen und die örtlichen 
Staatsorgane haben bei vorhandenen oder geplanten Gebäu
den bzw. baulichen Anlagen des Wohnungs-, Gesellschafts
oder Industriebaues sowie der Erholung und Touristik, die 
ruhenden Verkehr auslösen,

a) zu sichern, daß bei der Planung von Neuanlagen die 
hierfür zuständigen Auftraggeber, bei der Planung von 
Rekonstruktionsmaßnahmen in bestehenden Anlagen die 
Rechtsträger oder genossenschaftlichen Eigentümer den 
erforderlichen Stellplatzbedarf ermitteln und die Anlagen 
des ruhenden Verkehrs planen,

b) die jeweils für die Deckung des ermittelten Stellplatz
bedarfs notwendigen Maßnahmen aus gesamtgesellschaft
licher und territorialer Sicht zu koordinieren,

c) durch geeignete Maßnahmen zu sichern, daß die An
wohner vor Verkehrslärm und Abgasen geschützt wer
den.

(3) Die Verantwortlichen gemäß Abs. 2 Buchst, а sind ver
pflichtet, für alle geplanten Maßnahmen, die ruhenden Ver
kehr auslösen, auch wenn sie nicht standortgenehmigungs
pflichtig sind, von den zuständigen Organen der Verkehrs
planung und des Städtebaues die vorherige Zustimmung ein
zuholen. Das gilt auch bei Änderung der Planungs- und Nut
zungsabsichten.

§22

Maßnahmen zur Durchsetzung von Pflichten

(1) Das Ministerium für Verkehrswesen und die örtlichen 
Staatsorgane haben die Verantwortlichen anzuhalten, die 
ihnen gemäß den §§ 13 bis 16 und 18 obliegenden Pflichten 
zu erfüllen.

(2) Im Falle wiederholter Verstöße oder grob pflichtwidri
gen Verhaltens können das Ministerium für Verkehrswesen 
oder die örtlichen Staatsorgane Auflagen zur Herstellung des 
ordnungsgemäßen Zustandes erteilen.

(3) Das Ministerium für Verkehrswesen oder die örtlichen 
Staatsorgane können die erforderlichen Maßnahmen auf Ko
sten der Beauflagten durchführen lassen, wenn diese die er
teilten Auflagen nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllen 
(Ersatzvornahme).

(4) Das Ministerium für Verkehrswesen oder die örtlichen 
Staatsorgane können auch ohne vorherige Beauflagung eine 
Ersatzvornahme durchführen lassen, wenn es die Sicherheit 
erfordert und ein unverzügliches Handeln notwendig und der 
Verpflichtete zur kurzfristigen Herstellung des ordnungsgemä
ßen Zustandes nicht in der Lage ist oder nicht herangezogen 
werden kann.

§23

Verantwortlichkeit für Pflichtverletzungen

(1) Rechtsträger oder Eigentümer öffentlicher Straßen sind 
für Schäden verantwortlich, die dadurch entstehen, daß 
Pflichten zur Gewährleistung der öffentlichen Nutzung der 
Straßen rechtswidrig verletzt werden. Nehmen im Bereich 
der Straßen, die ausschließlich der öffentlichen Nutzung die-


